
22 I. Strafprozeßordnung

§ 67

Sachverständigengebühren
Der Sachverständige hat nach Maßgabe der Gebühren

ordnung Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
auf Erstattung der ihm verursachten Kosten und außer
dem auf angemessene Vergütung für seine Tätigkeit.

§ 68
Sachverständige Zeugen

Soweit zum Beweis von Tatsachen, zu deren Wahr
nehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, 
sachkundige Personen zu vernehmen sind, kommen die 
Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

§ 69

Leichenschau, Leichenöffnung

(1) Die Leichenschau wird vom Staatsanwalt unter Zu
ziehung eines Arztes, die Leichenöffnung im Beisein des 
Staatsanwalts von zwei Ärzten, unter denen sich ein staat
lich angestellter Arzt befinden muß, vorgenommen. Dem 
Arzt, der den Verstorbenen in der dem Tod unmittelbar 
vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, ist die Leichen
öffnung nicht zu übertragen. Er kann jedoch aufgefordert 
werden, der Leichenöffnung beizuwohnen, um aus der 
Krankheitsgeschichte Aufschlüsse zu geben.

(2) Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Leichen
schau unterbleiben, wenn sie nach dem Ermessen des 
Staatsanwalts entbehrlich ist.

(3) Zur Besichtigung oder Öffnung einer schon beerdig
ten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft.
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